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Lriäa , MMdt ÜWN kv^üt.
Om Herrn LandtMarschall / rc. (Titl ) wegen/
würdet hicmit N : allen vnd jeden / so den Edlen N : N:
wegen deß durch amen Pistollen Schuß von jhme entlcib--

ten N : zuklagen vermumm / zuvcrnemmen geben ; Nach dem« sich
rrmrlterN : angeregter entleibung halber der Ordnung nach Wal¬
ter befindet / vnd dannenhero dieNotturfft erfordert/dlscs kaÄi hal-
der in Krafft deß Kays : denen Löbl : Ständtcn erthailtenLrivilcNj
rinLriöa anzuschlagcn/vnd denen soihnezuklagcnvermainen / wie
auch jhme sclbstcn amen Gerichts Tag zu alliZmeren . Als hat
wolermcltcr Herr Landt Marschall den N : künfftigcn Monatsrag
N : instchcnten Jahrs bestlmbt / warzuc auch diegehörige Herrn
sellore; beschribcn / vnd erfordert werden sollen.

Ist demnach in Namen der Römisch : Kayserlichen Mayest l
Vnscrs allergnädigistenHerrn. r? .seln HerrnLandtMarschallcn Be¬
stich / daß alle vnd jede / so jhne N : htertnnen zuklagen vermainen/
auffobbrMvten Lag - das ist / inner Sechs Wochen vNd Drey
Tagen peremprone in der Rittcrfiuben deß allhikigen Landthauß
vor dem allda besetzten Adeltchcn Lriminzl luöicjo vmb 8. Vhr
Vormittag erscheinen / dtsc gegenwcrtige Lriclam anhören / vnnd
darüber ihr Klag fürbringen sollen ; Warüber alsdann der Leus
mit seiner Verantwortung angehört / vnd die gebühr darüber gchand,
let werden solle ; Darnach sich der vermaintc Ankläger zurichtcn/
An deine beschicht höchstcrncnnt Ihrer Kays: May : gefälliger Wil¬
len vnd Mainung . Oacum Wtenn den r?.
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7? Sachen / den Edlen 7k : 7? : alnen hon chme
vorgebner Massen erschossenen N : betressent/ ist in besetztem
Adclichen LuminZI Gericht / durch den Herrn Landt,

Marschallcn vnd Herrn ^ llcllorcx zu recht erkennt worden : Der
2 ? : siye vbcr das aKgiercc Lriäz Lcliöd , vnd den darinnen siir-
gesetzten rerminum pcccmprorium dcrSechs Wochen vndDrey
Tagen / weilen sich kein ordentlicher Kläger angcmclt / von jeder
männigliches Klag ledig vnd müessig/bencbeus aber dahin erkent/
daß er sich gegen dem Gericht zu gcnücgcn purgieren . vnd zu sol¬
chem cndte sein kurgacionSchrifft inner denen ncchsten Vicrzchen
Tagen pcrempcoric einraichen solle . Läkum Wien« in der Rlt,
terstubcn/den A.

8ul)incie aäöitur , vnnd sollen jhmc die eittkommene Lckz
oder Notturssten hicrzue in Aantzlcy Abschrisften communicicrc
werden.

XXIV.
? urMior ^.

7k der LriminaiGachcn 7k : 7k: den erschossenen
N : siel : betreffent / ist im besetzten Gericht vber die von jh ->
me N : eingeraichtt kurggrionSchrifft durch den Herrn

LandtMarschall / vnnd Herrn ^ llestorcx sirrcr zu recht : Dnnd
deß N : eingeraichte kurgarion - Schrifft hicmit für vngenueg,
sam vnd vnerheblich erkennt / auch jhme auffcrlegt / da er ain meh¬
rere oder erheblichereEntschuldigung/oder kurgzrion einzuwendrn/
oder fürzubringcn habe / solches inner Vicrzehen Tagen pcrempro-
ric thucn / darzue ihmc dann die Wider ihne vnter dessen ein,
kommene Außsagen zu seiner Verantwortung in Santzley Abschrif¬
ten communicierrwerden / entzwischen aber er N '. Herrn Landt,
Marschallen angelobcn solle / daß er sich biß zu völligem außtrag der
Sachen glaitlich verhaltm wölle. Läkumöcc.
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